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Norm

BauO Wr §79 Abs6;

KlGG Wr 1996 §16 Abs2 idF 2006/013;

Rechtssatz

Abgesehen von dem Fall, dass eine bloße Liegenschaftsnutzung ohne Bezug auf eine Baulichkeit erfolgt, ist

grundsätzlich Voraussetzung für die Heranziehung des § 79 Abs. 6 Wr BauO - und somit nunmehr auch des § 16 Abs. 2

erster Satz Wr KlGG 1996 -, dass eine für sich zulässige Baulichkeit errichtet wird bzw. vorhanden ist, mit der die

@ankierenden Maßnahmen im Sinne der genannten Bestimmungen im Zusammenhang stehen. Die Regelung bedeutet

aber nicht, dass ein insbesondere auf Grund seiner eigenen Dimension oder Situierung unzulässiger Bau durch solche

flankierenden Maßnahmen zulässig gemacht werden könnte.
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